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Vereinssatzung 
 
§ 1 (Name, Sitz) 

1. Der Verein führt den Namen Freiburger Longboard Verein, FLBV. 
 

2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den 
Zusatz “e. V.“. 
 

3. Der Sitz des Vereins ist Freiburg im Breisgau. 
 

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 (Zweck) 

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. 
 

2. Abhalten regelmäßiger Abfahrten mit Longboards, Einweisung in den Sport 
durch vorgebildete Übungsleiter. Durchführung von sportlichen 
Veranstaltungen wie z.B. Wettkämpfen, Teilnahme an Wettkämpfen. 
Nachwuchsförderung im Longboardsport. 
 

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der 
Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 
 

4. Wenn es die finanzielle Situation des Vereins zulässt, sind die Mitglieder 
berechtigt, Aufwandsentschädigungen aus der Ehrenamtspauschale nach §3 
Nr. 26a Einkommensteuergesetz zu erhalten. Aufwandsentschädigungen 
werden nur für vom Vorstand genehmigte Tätigkeiten gezahlt. Die 
Entscheidung über die Zahlung einer Aufwandsentschädigung und deren 
Höhe trifft der Vorstand. 
 

5. Mitglieder haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für 
solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden 
sind in tatsächlich nachgewiesener Höhe. Hierzu gehören insbesondere 
Reisekosten, Porto, Telefon usw. 
 

6. Der Verein ist Mitglied in übergeordneten Sportverbänden. Er untersteht 
dessen Satzung und Ordnungen und arbeitet aktiv an der Verwirklichung der 
Ziele des Verbandes mit. 
 

7. Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes bzw. der Fachverbände und 
untersteht gleichzeitig deren Satzungen und Ordnungen mit gleichen Rechten 
und Pflichten. 
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§ 3 (Mitgliedschaft) 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. (gegebenenfalls 
auch juristische Personen) 

 
2. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei 

Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu 
stellen. 

 
3. Der Austritt aus dem Verein ist zum Ende des laufenden Kalenderjahres 

möglich. Er muss schriftlich, ohne Einhaltung einer Frist, gegenüber dem 
Vorstand erklärt werden. 

 
4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein 

Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über 
den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung. 

 
5. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds (bei juristischen Personen 

mit deren Erlöschen). 
 

6. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch 
gegenüber dem Vereinsvermögen. 

 
7. Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge in Form von Geldbeiträgen zu leisten. 

Die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge wird durch die 
Mitgliederversammlung festgesetzt. 

 

§ 4 (Vorstand) 

1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. 
Vorsitzenden, dem Kassier und dem Schriftführer. 
 

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden und 
dem 2. Vorsitzenden. Jeder von ihnen vertritt den Verein einzeln. 
 

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren gewählt; er bleibt jedoch so lange im Amt bis eine Neuwahl erfolgt ist. 

 

§ 5 (Mitgliederversammlung) 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem 
muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse 
des Vereins es erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die 
Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 

 
2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung 

einer Einladungsfrist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung 
einzuberufen. 
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3. Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung 
der 2. Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein 
Versammlungsleiter von der Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der 
Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch dieser von der 
Mitgliederversammlung bestimmt. 

 
4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 

auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des 
Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. 

 
6. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 

aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu 
unterschreiben ist. 

 
7. Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

- Entgegennahme des Jahres- und Rechenschaftsberichts 
- Wahl und Entlastung des Vorstandes 
- Ausschluss von Mitgliedern 
- Änderung der Satzung 
- Auflösung des Vereins 

 

§ 6 (Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens) 

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. 

 
2. Bei Auflösung des Vereins, Entzug der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall 

seines steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen des Vereins 
 

a. An den Förderverein der Karoline-Kaspar-Schule e.V. Freiburg 
Paula-Modersohn-Platz 1 
79100 Freiburg 
 
die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden haben. 

 

§ 7 (Datenschutz, Persönlichkeitsrechte) 

1. Zur Erfüllung des Vereinszwecks und der in der Satzung enthaltenen 
Aufgaben verarbeitet, speichert, übermittelt und verändert der Verein unter 
Beachtung und Wahrung der Grundsätze des Datenschutzes und der 
Datensicherheit personenbezogene Daten, sowie Daten über persönliche und 
sachbezogene Verhältnisse seiner Mitglieder. 
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2. Mit Erwerb der Mitgliedschaft und damit verbundener Anerkennung der 
Vereinssatzung stimmt jedes Mitglied der: 

• Speicherung 

• Bearbeitung 

• Verarbeitung 

• Übermittlung 
seiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und 
Zwecke des Vereins zu. Jegliche anderweitige Datenverwendung (z.B. 
Datenverkauf) ist nicht zulässig. 
 

3. Jedes Mitglied hat gegenüber dem Verein das Recht auf: 

• Auskunft über seine gespeicherten Daten 

• Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit 

• Sperrung seiner Daten 

• Löschung seiner Daten. 
 

4. Der Verein verpflichtet jeden mit der Nutzung der vom Mitglied anvertrauten 
personenbezogenen Daten Befassten zur Wahrung des Datengeheimnisses. 
Deshalb ist es jedem für den Verein Tätigen, insbesondere den Organen des 
Vereins und allen Vereinsmitarbeitern untersagt, personenbezogene Daten 
oder Bilder zu anderen als den zur jeweiligen satzungsmäßigen 
Aufgabenerfüllung erforderlichen Zwecken medienunabhängig zu verarbeiten, 
bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder in sonstiger Weise zu 
nutzen. Diese Pflicht besteht uneingeschränkt weiter über das Ende der 
Tätigkeit bzw. das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 
Verein hinaus. 
 

5. Mit seinem Aufnahmeantrag und der damit verbundenen Anerkennung der 
Vereinssatzung stimmt jedes Mitglied der Veröffentlichung seines Bildes bzw. 
Namens in Druck-, elektronischen bzw. digitalen Telemedien zur 
satzungsgemäßen Erfüllung des Vereinszwecks bei Bedarf zu. Diese 
Einwilligung kann jedes Mitglied jederzeit durch Erklärung in Textform 
widerrufen. 
 

6. Bei Ende der Mitgliedschaft (Austritt, Ausschluss oder Tod) archiviert der 
Verein die personenbezogenen Daten des Mitglieds. Personenbezogene 
Daten des ausgeschiedenen Mitglieds, die die Mitgliederverwaltung 
(insbesondere Vereinsfinanzen) betreffen, bewahrt der Verein zur Einhaltung 
vorgegebener rechtlicher Bestimmungen ab dem Ende der Mitgliedschaft auf. 
 

7. Weitere Einzelheiten zum Schutz personenbezogener Daten und von 
Persönlichkeitsrechten im Verein kann die Datenschutzordnung regeln. 
 

 
Freiburg im Breisgau, 14.12.2018 


